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Leihvertrag

zwischen dem
Kreisschützenbund Vorpommern-Greifswald e.V. 	
vertreten durch den Präsidenten Dirk Mazalla 	
Puschkinring 3; 17489 Greifswald 	
(nachfolgend „Verein“)
und dem / der
Name des unmittelbaren Mitglieds 	
vertreten durch (Vertretung in satzungsgemäßer Anzahl) 	
Adresse des leihenden unmittelbaren Mitglieds 	
(nachfolgend „Leihnehmer“)
wird folgende Leihvertrag geschlossen:
§ 1 Gegenstand des Vertrages
(1) Eigentümer der Lichtpunktschießanlage (Aufstellung der Einzelteile gemäß Übergabeprotokoll) ist der Landesschützenverband Mecklenburg-Vorpommern.
(2) Der Verein stellt dem Leihnehmer die Lichtpunktschießanlage gegen Entgelt zur Verfügung.
(3) Der Leihnehmer verpflichtet sich, die Lichtpunktschießanlage für überregionale Maßnahmen des Vereins oder des Landesschützenverbandes zur Verfügung zu stellen. Die Termine werden mindestens einen Monat vorher mitgeteilt. Die Leihdauer wird für diesen Zeitraum unterbrochen.
§ 2 Vertragsdauer und Kosten
(1) Dieser Leihvertrag beginnt mit Übergabe der Lichtpunktschießanlage gemäß Übergabeprotokoll (Anlage).
(2) Für die Leihe wird dem Leihnehmer folgende Leihgebühr in Rechnung gestellt: 	
kurzzeitige Leihe: 	  10 Euro pro Tag (maximal 7 Tage) 	
mittelfristige Leihe: 	  50 Euro pro Woche (maximal 4 Wochen) 	
langfristige Leihe: 	150 Euro pro Monat (maximal 6 Monate) 
(3) Angefangene Tage / Wochen / Monate werden vollständig berechnet.
§ 3 Fristlose Kündigung
(1) Der Verein hat jederzeit das Recht zur Kündigung des Leihvertrages aus wichtigem Grund.
(2) Als wichtiger Grund gelten der nicht vertragsgemäße Gebrauch, die Verletzung der Sorgfaltspflichten und die Überlassung der Lichtpunktschießanlage an Dritte.

§ 4 Pflichten des Leihnehmers
(1) Der Leihnehmer verpflichtet sich, die Lichtpunktschießanlage pfleglich und sorgsam zu behandeln, diese vor Schaden zu bewahren und keinen Gefährdungen auszusetzen.
(2) Beschädigungen oder Verlust sind dem Verein sofort, spätestens nach zwei Tagen anzuzeigen.
(3) Der Leihnehmer kommt für jegliche Beschädigungen der Lichtpunktschießanlage während der Laufzeit dieses Leihvertrages auf.
§ 5 Gefahrenübergang
(1) Dem Leihnehmer wird die Lichtpunktanlage bei Übergabe aufgebaut vorgeführt. Hierbei wird ein Funktionstest durchgeführt und die Vollständigkeit der Anlage geprüft.
(2) Der Leihnehmer bestätigt Vollständigkeit, Funktionsfähigkeit und Unversehrtheit der Anlage auf dem Übergabeprotokoll.
(3) Mit Übergabe der Lichtpunktschießanlage geht die Haftung an den Leihnehmer über.
(4) Der Leihnehmer haftet für Beschädigung und Verlust.
(5) Bei Rückgabe wird die Lichtpunktanlage aufgebaut. Hierbei wird ein Funktionstest durchgeführt und die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Anlage geprüft.
(6) Sollte die Anlage ungeprüft zurückgegeben werden, behält sich der Verein eine nachfolgende Prüfung auf Funktionsfähigkeit und Unversehrtheit vor.
(7) Nach Abschluss der Überprüfung bescheinigt der Verein die Rückgabe.
(8) Eventuelle Beschädigungen werden im Rückgabeprotokoll vermerkt.
(9) Mit der Rückgabe der Lichtpunktschießanlage an den Verein (zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Rückgabeprotokolls) geht die Haftung wieder an diesen über.
§ 6 Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Greifswald.
§ 7 Salvatorische Klausel
(1) Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen dieses Leihvertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
(2) Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.
(3) Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam werden sollten, werden dadurch die übrigen Vereinbarungen dieses Vertrages nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich für diesen Fall untereinander etwa ungültige Bestimmungen dergestalt durch rechtswirksame Vereinbarungen zu ersetzen, dass der beabsichtigte Vertragszweck dadurch erreicht wird. Gleiches gilt für etwaige Lücken im Vertrag.


Ort, Datum


Verein							Leihnehmer
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